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 Veröffentlicht am 29.09.1989

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

Norm

B-VG Art131a;

Rechtssatz

Liegt kein Auftrag der Behörde vor, etwas (hier: Bäume) aus Anlass der Durchführung eines behördlichen Auftrages

(hier: durch ein behördlich beauftragtes Unternehmen) zu beschädigen, fehlt es bei der Beschädigung an der

Ausübung unmittelbarer behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt.
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